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RS UVS Kärnten 1998/01/07 KUVS-K1-
1180/7/97
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.01.1998

Rechtssatz

Beauftragt die Beschuldigte als handelsrechtliche Geschäftsführerin der Generalunternehmerin eine

Subunternehmer.rma den Arbeitsbeginn zu melden und hat auch die Vereinbarung getro0en, daß die Beschäftigung

von Ausländern ausgeschlossen ist und Kontrolle vorgesehen war, die Subunternehmerin sich jedoch an diese

Vereinbarungen nicht gehalten hat, so kann der Beschuldigten subjektiv kein Verschulden angelastet werden.

(Einstellung des Verfahrens)

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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